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Gedruckte Botschaft nur auf Bestellung
REGION Noch vor der letz-
ten Gemeindeversammlung 
flatterte eine 43-Seiten-dicke 
Botschaft in die Wikoner 
Haushalte. Nun gibt es sie nur 
noch digital. Was Geld und 
Ressourcen einsparen kann, 
birgt gleichzeitig Risiken.

von Hubert Stäger

Tausende Franken und Zehntausende 
Seiten: Informieren die Räte im Vorfeld 
der Gemeindeversammlung die Bevölke-
rung mittels Botschaft, verschlingt dies 
Geld und Ressourcen. In der Gemeinde 
Wikon kostet der Druck jährlich rund 
6000 Franken. Deshalb ersetzt sie nun die 
Botschaft kurzerhand durch eine schlich-
te Traktandenliste und einen QR-Code, 
wie der Rat in der aktuellen Ausgabe 
des «Wiigger Blättli» mitteilt. Wer ein 
gedrucktes Exemplar wünsche, könne 
dieses auf  der Gemeindeverwaltung be-
stellen oder abholen. Das Motiv hinter 
dem Entscheid sei vor allem ein wirt-
schaftliches, wie die Wikoner Geschäfts-
führerin Martina Winiger auf  Nachfrage 
sagt. «Wir wollen sorgfältig mit unseren 
Mitteln umgehen.» Zusätzlich spielte ein 
ökologischer Gedanke mit. Schon mehr-
mals war aus diesen Gründen eine Ab-
schaffung der «Print-Botschaft» Thema 
im internen Budgetprozess. «Dabei gehen 
wir jeweils Position für Position durch – 
die Druckkosten sind immer ein happiger 
Posten», so Winiger. Ausserdem zeigten 
der Geschäftsführerin Rückmeldungen 
aus der Bevölkerung: «Nur ein kleiner 
Teil hat ein solch grosses Informationsbe-
dürfnis, dass eine ausführliche Botschaft 
nötig wäre. Zudem wird im Grusswort 
des Gemeindepräsidenten, welches auf  
der Rückseite abgedruckt ist, das Wich-
tigste zusammengefasst.» Und falls das 
Informationsbedürfnis dennoch nicht ge-
stillt ist? Winiger verweist auf  die digitale 
Version, in der die Botschaft nach wie vor 
in voller Länge einsehbar ist, und auf  die 
Möglichkeit, ein Exemplar abzuholen. 
«Bisher haben wir noch keine negative 
Rückmeldung zum Entscheid erhalten.»

Entschieden hat die Grenzgemeinde 
zudem: In die 711 Wikoner Haushalte 
gelangen keine Kurzversionen der Bot-

schaft – auf  diese kostengünstigere Opti-
on setzen beispielsweise die Gemeinden 
Reiden oder Buttisholz. Dazu Martina 
Winiger: «Der Aufwand, eine Lang- und 
Kurzversion zu erstellen, lohnt sich bei 
711 Haushalten schlicht nicht.» Und: 
«Ebenso ist es gerade bei heiklen Ge-
schäften schwierig zu entscheiden, was 
abgedruckt oder weggelassen wird. So 
ist es aus Sicht des Gemeinderates kon-
sequenter, sich auf  die Traktandenliste 
und das Grusswort zu beschränken.» 
Ob die gesamten Infos vermisst werden, 
wird sich zeigen. Zwei Jahre lange soll 
die Probephase dauern. Dann ist der 
Entscheid definitiv – QR-Code oder aus-
führliche Botschaft.

In den Verbänden kein Thema
Der Versand einer ausführlichen Bot-
schaft werde in vielen Gemeinden hin-
terfragt. Dies bestätigt der Willisauer 
Ludwig Peyer, Geschäftsführer des 
Verbands Luzerner Gemeinden (VLG). 
Konkret diskutiert oder behandelt wur-
de das Thema im Verband aber nie. Ge-
nauso wenig beim Gemeindeschreiber- 
und Geschäftsführerverband (GGV), 
wie dessen Präsident Matthias Kunz 
(Gemeindeschreiber von Hergiswil) auf  
Nachfrage sagt. «Jede Gemeinde ist sel-
ber dafür verantwortlich.»

Auch rechtlich gesehen veranlasst die 
Wikoner-Handhabung zu keinen Diskus-
sionen. Die Zustellung von Unterlagen 
im Vorfeld von Gemeindeversammlun-
gen ist nicht geregelt, wie Elvira Schnei-
der von der Abteilung Gemeinden sagt. 
«Es besteht keine Pflicht, eine Botschaft 
zu versenden.» Dies im Gegensatz zu Ur-
nengängen. Denn dann gilt laut Stimm-
rechtsgesetz: Bis spätestens drei Wochen 
vor dem Abstimmungstag müssen die 
Stimmberechtigten relevante Unterla-
gen – wie Vorlage, erläuternde Berichte 
oder Kandidatenlisten – erhalten.

Eine deutlichere Meinung zur 
Thematik hat im Gegensatz zu den 
Verbänden HSLU-Professor Jonas 
Willisegger, der unter anderem zu kom-
munalen Verwaltungsführungen, Ge-
meindeführungsmodellen und zur Mi-
lizproblematik forscht. Einerseits hält 
er die Wikoner-Lösung «grundsätzlich 
für nachvollziehbar», wie er auf  Nach-

frage schreibt. Neben dem ökologischen 
Aspekt und den finanziellen Einsparun-
gen sieht Willisegger in der Flexibilität, 
digitale Unterlagen zu aktualisieren 
oder zu ergänzen, einen Vorteil. «Die 
Digitalisierung eröffnet zweifellos neue 
Möglichkeiten.» Zudem entspreche eine 
digitalisierte Kommunikation «einem 
allgemeinen gesellschaftlichen Trend». 

Die zusätzliche Hürde
Im Verzicht, eine gedruckte Botschaft 
zu versenden, sieht Willisegger gleich-
zeitig Nachteile: «Die Botschaft betrifft 
einen Kernbereich der lokalen Demo-
kratie. Deshalb sollte eine solche Um-
stellung mit grosser Sorgfalt erfolgen», 
so der Professor. Bedenken äussert er 
zu mehreren Aspekten. So setze ein 
digitalisierter Zugang zur Botschaft 
entsprechende Kompetenzen und Ei-
geninitiative voraus. «Gerade ältere 
Menschen oder weniger digital affine 
Personen könnten dadurch schlechter 
erreicht werden.» Und generell entstehe 
eine «Hol-Schuld» – die Informationen 
sind auf  der Website und per QR-Code 
erhältlich, müssen aber aktiv eingeholt 
werden. «Politikwissenschaftlich wis-
sen wir, dass bereits kleine zusätzliche 
Hürden die Nutzung von Informationen 
beeinflussen können.» 

Umweg mittels QR-Code statt ge-
druckter Botschaft: Wird unter dieser 
zusätzlichen Hürde die politische Par-
tizipation leiden? «Ich bin vorsichtig 
mit direkten Kausalitäten», antwortet 
Willisegger. «Die politische Partizipati-
on hängt von vielen Faktoren ab.» Hin-
zu komme: Gemeindeversammlungen 
kämpften schon länger mit rückläufiger 
Beteiligung. Dennoch könnte bei einem 
Bevölkerungsteil die zusätzliche Hürde 
diesen Trend verstärken, so Willisegger. 
«Die zentrale Herausforderung besteht 
deshalb darin, Digitalisierung und de-
mokratische Inklusion miteinander zu 
verbinden.» Er sieht in hybriden Ange-
boten einen solchen Kompromiss, bei 
denen die Bevölkerung beispielsweise 
unkompliziert gedruckte Unterlagen 
bestellen kann. Oder, indem wichtige 
Geschäfte aktiv kommuniziert werden. 
Jonas Willisegger hält abschliessend 
fest: «Digitalisierung darf  nicht unbe-
absichtigt dazu führen, dass politische 
Teilhabe anspruchsvoller wird.»

Viele Botschaften landen ungelesen im Altpapier – zumindest für die nächsten zwei Jahre gibt es dieses Bild in Wikon nicht 
mehr oft zu sehen: In einer Probephase versendet die Gemeinde nur Traktandenliste, Grusswort und QR-Code.  Symbolbild hub

«Die Druckkosten 
sind immer ein hap-
piger Posten.»
Martina Winiger  Geschäftsführerin 
der Gemeinde Wikon

«Die zentrale  
Herausforderung  
besteht darin, Digi-
talisierung und de-
mokratische Inklu-
sion miteinander zu 
verbinden.»
Jonas Willisegger  HSLU-Professor, 
Institut Betriebs- und Regionalökonomie

Jetzt liegt Projekt für den Sertelbach auf
REIDEN Statt in die Kanalisa-
tion soll der Sertelbach künftig 
in die Wigger fliessen – dies ent-
spricht dem Gewässerschutz-
recht und soll Kosten sparen. 
Nun liegt das Baugesuch für 
eine unterirdische Ableitung 
für 1,52 Millionen Franken auf.

von Anna Graf

Der Sertelbach gab in den letzten Jahren 
immer wieder Grund für Diskussionen. 
Weil ein natürlicher Abfluss fehlt, fliesst 
dessen Wasser eingangs Reiden direkt in 
die Kanalisation und damit in die ARA Of-
tringen. Einerseits verursacht der Fremd-
wasseranteil für die Gemeinde jährliche 
Kosten von knapp 220 000 Franken und 
die Leistung der Abwasserreinigungs-
anlage wird beeinträchtigt. Andererseits 
ist dies aus ökologischen Gründen nicht 
mehr vertretbar und verstösst gegen 
Gewässerschutzbestimmungen. Bereits 
seit 2003 ist die Abtrennung des Bachs 
im Generellen Entwässerungsplan der 
Gemeinde vorgesehen, konnte jedoch 
aufgrund technischer Herausforderun
gen bisher nicht umgesetzt werden, wie 
es im nun aufliegenden Projektbeschrieb 
heisst. Verschiedene Varianten seien ge-
prüft worden, wobei die nun vorliegende 
Lösung als «technisch machbar und wirt-
schaftlich tragbar» bewertet wurde.

Ableitung als beste Option
Der dichte Verbauungsgrad, die zu que-
renden Infrastrukturanlagen und die 

flachen topografischen Verhältnisse im 
Siedlungsgebiet sowie die erforderlichen 
Massnahmen für den Hochwasserschutz 
würden eine Rückführung in den ur-
sprünglichen Bachverlauf  verunmögli-
chen. Ein offener Bachlauf  wäre gemäss 
Abklärungen nur innerhalb von hohen 
Dämmen möglich. Stattdessen ist eine 
unterirdische Ableitung in die Wigger 
geplant. Dies mit einer 688 Meter langen 
und eingedolten Leitung unter der Kan-
tonsstrasse, der SBB-Linie und dem Müli-
kanal. Die Gemeindeversammlung vom 
3. Dezember 2025 genehmigte den dafür 
nötigen Sonderkredit über 1,52 Millionen 
Franken (der WB berichtete). Weil die 
geplanten Massnahmen auch den Hoch-

wasserschutz verbessern, übernimmt der 
Kanton gemäss Vereinbarung 40 Prozent 
und somit 608 000 Franken der Kosten.

Elf Grundeigentümer involviert
Das Bauvorhaben betrifft elf  Grundei-
gentümerinnen und -eigentümer. Es um-
fasst mehrere technische Massnahmen, 
darunter die Optimierung des Einlauf-
bauwerks am Weihermattkanal, um die 
erforderliche Abflusskapazität sicherzu-
stellen. Es kommen glasfaserverstärkte 
Kunststoffrohre zum Einsatz, die auf-
grund ihres geringen Gewichts einfach 
zu verlegen sind. Zur Sicherstellung eines 
reibungslosen Betriebs wird die Leitung 
in das kommunale Unterhaltskonzept 

übernommen. Dieses sieht regelmässige 
Reinigungen vor, um Ablagerungen und 
Verstopfungen zu vermeiden.

Baubeginn im kommenden Winter
Der Baustart ist Ende 2026 oder Anfang 
2027 geplant. Nach Abschluss der Bauar-
beiten nach rund sechs Monaten werde 
der Fremdwasseranfall im Kanalisations-
netz deutlich reduziert und die Hochwas-
sersicherheit erheblich verbessert, heisst 
es im Projektbeschrieb. Der Reider Rat 
rechnet künftig mit Kosteneinsparungen 
von jährlich 150 000 Franken. Die Bauge-
suchsunterlagen sind bis zum 8. Juni auf  
der Gemeindewebseite einsehbar. Bis da-
hin läuft auch die Einsprachefrist.

Mit einer 688 Meter langen unterirdischen Ableitung soll der Reider Sertelbach künftig wieder in die Wigger gelangen.  Grafik Tagmar AG

Altes Schulhaus 
wieder benötigt
ROGGLISWIL Aufgrund des akuten 
und stetig wachsenden Raumbedarfs der 
Schule hat der Gemeinderat das derzei-
tige Mietverhältnis im alten Schulhaus 
im Winkel 15 per Ende Jahr fristgerecht 
gekündigt. Dies teilt der Rat auf  der Ge-
meindewebseite mit. Da die bestehenden 
Kapazitäten angesichts steigender Schü-
lerzahlen nicht mehr ausreichen würden, 
um einen geordneten Unterrichtsbetrieb 
sicherzustellen, sei eine Erweiterung 
der Räumlichkeiten unumgänglich ge-
worden. Das betroffene Gebäude wurde 
ursprünglich für schulische Zwecke er-
richtet. Mit dem Beschluss des Gemein-
derates werde das Objekt nun zu seiner 
einstigen Bestimmung zurückgeführt.

Dank an die Mieterinnen
Ab wann und in welcher Form die 
Räumlichkeiten wieder von der Schule 
genutzt werden sollen, ist Bestandteil 
der laufenden Schulraumplanung und 
noch nicht abschliessend definiert. Den 
betroffenen Mieterinnen spricht der 
Gemeinderat in seiner Mitteilung einen 
ausdrücklichen Dank aus: «Wir wissen 
die grosse Sorgfalt sehr zu schätzen, 
mit der Sie über die vergangenen Jah-
re zum Erhalt des Objekts beigetragen 
haben.» Dieser pflegliche Umgang mit 
der historischen Bausubstanz stelle 
eine wertvolle Grundlage für die nun 
anstehende Umnutzung dar. Der Ge-
meinderat sei sich bewusst, dass diese 
Entscheidung eine erhebliche Verän-
derung für die Bewohnerinnen bedeu-
tet. Er dankt den Beteiligten «für das 
Verständnis für diese unumgängliche 
Massnahme». � pd/ag


